
 
 

 

Präambel 

Durch dieses Versicherungsprodukt versichern Sie Ihr E-Bike / Pedelec oder 

Fahrrad. Beide Arten werden im Rahmen dieser Bedingungen als Fahrrad 

zusammengefasst. 

Das Produkt versichert Fahrräder, welche überwiegend privat genutzt werden, 

sowie Fahrräder, die als Dienstrad (z.B. Jobrad) zur Verfügung gestellt werden. 

Nicht versicherbar sind bspw. Fahrräder, mit überwiegend gewerblicher 

Nutzung, die einen stetigen Nutzer- wechsel haben oder versicherungs- oder 

führerscheinpflichtig sind. 

Die Versicherungsbedingungen sind in zwei Abschnitte untergliedert. Teil A 1 

der Versicherungsbedingungen regelt den Versicherungs-schutz für das 

versicherte Fahrrad. Der Teil B regelt allgemeine Rechte und Pflichten der 

Vertragsparteien. 

Leider kommen Versicherer nicht gänzliche ohne Fachbegriffe aus. Bei Fragen 

oder Unklarheiten sprechen Sie uns gerne an. 

Teil A 

A 1-1  Versicherungsumfang 

A 1-1.1 Versicherte Sachen 

A 1-1.1.1   Fahrrad und fest verbundene Teile 

Versichert ist das im Versicherungsschein bezeichnete Fahrrad 

ohne und mit elektrischer Tretunterstützung (Hilfsmotor) 

einschließlich der fest mit dem Fahrrad verbundenen und zur 

Funktion gehörenden Teile (z.B. Sattel, Lenker Gepäckträger, 

Akku und Lade-/Steuergerät), deren Kaufpreis 10.000 € nicht 

übersteigt. 

A 1-1.1.2    Loses Fahrradzubehör 

Versichert ist darüber hinaus lose mit dem Fahrrad 

verbundenes Zubehör, sofern es zum alltäglichen Gebrauch des 

Fahrrads dient und während des Gebrauchs des versicherten 

Fahrrads transportiert wurden oder daran angebracht waren. 

Der Versicherungsschutz bei Fahrrad Zubehör beschränkt sich 

auf die versicherten Gefahren und Schäden gemäß A 1-2.1 

(Abhandenkommen), A 1-2.2.1 und A 1-2.2.2 (Unfall, Brand, 

Blitzschlag, Explosion), sowie A 1-2.2.9 (Vandalismus). 

Versichert ist darüber hinaus, wenn Helme und Kleidung 

während der Nutzung des versicherten Rades beschädigt oder 

zerstört werden und bei Diebstahl Schlösser, wenn sie nach 

Gebrauch des Rades zu dessen Verschluss genutzt werden. 

Nicht versichert sind Wertsachen und elektronische Geräte. 

Hiervon ausgenommen sind Ladegeräte und Tachometer 

(keine Multifunktionsgeräte). 

A 1-1.2 Versicherte Personen 

Versicherte Person ist jeder Eigentümer (auch juristische 

Person) sowie Personen, die mit Wissen und Wollen des 

Versicherungsnehmers das im Versicherungsschein 

bezeichnete Fahrrad nutzen. 

A 1-1.3 Versicherte Nutzung 

Versichert ist die private Nutzung des Fahrrads, einschließlich 

Dienstfahrten. 

A 1-1.4 Geltungsbereich 

Versicherungsschutz besteht weltweit ohne zeitliche 

Begrenzung. 

A 1-1.5 Ausschlüsse 

Nicht versichert sind Fahrräder 

a) für die eine Versicherungs- oder Führerscheinpflicht 

besteht 

b) die überwiegend oder ausschließlich gewerblich genutzt 

werden 

c) die teilweise gewerblich genutzt werden für Kurier-

/Auslieferungsdienste und/oder zur gewerblichen 

Personenbeförderung 

d) die vom Eigentümer oder Versicherungsnehmer 

vermietet werden oder einen stetigen Nutzerwechsel 

haben 

e) deren Erstkaufdatum zum Versicherungsbeginn länger 

als 3 Jahre zurück liegt 

f) die von Privatpersonen ohne Original-Händlerrechnung 

und ohne (Privat-)Kaufvertrag erworben wurden bzw. 

für die kein Original-Händlerkaufbeleg vorliegt 

g) welche die technische Möglichkeit einer Umschaltung 

zum S-Pedelec haben (Hybride Pedelecs) 

h) die nicht durch einen Fachbetrieb zusammengebaut 

wurden (Eigenbauten) 

i) Velomobile/vollverkleidete Fahrräder, Dirt-Bikes und 

Carbon-Fahrräder 

A 1-2  Versicherte Gefahren und Schäden, Ausschlüsse 

A 1-2.1 Abhandenkommen (Diebstahl-Schutz) 

- sofern vereinbart - 

Für das Abhandenkommen des versicherten Fahrrads besteht 

für die folgenden Gefahren Versicherungsschutz. 

A 1-2.1.1    Diebstahl 

Versicherungsschutz besteht, wenn das versicherte Fahrrad 

entwendet wurde. 

Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass das 

Fahrrad zum Zeitpunkt der Entwendung mit einer 

abgeschlossenen Diebstahlsicherung gesichert war (z. B. einem 

Schloss). Einer abgeschlossenen Diebstahlsicherung 

gleichgestellt ist die Befestigung an einem Fahrradträger mit 

allen verfügbaren abgeschlossenen Sicherungen oder die 

Lagerung in einem verschlossenen Innen- oder Kofferraum 

eines Fahrzeugs. 

A 1-2.1.2    Einbruchdiebstahl 

Versicherungsschutz besteht, wenn das versicherte Fahrrad 

aus einem Raum in einem Gebäude entwendet wird, der 

gewaltsam aufgebrochen wurde. Mit Räumen gleichgesetzt 

sind abschließbare Container oder vergleichbare Behältnisse. 

Handelt es sich um Räume, die gemeinschaftlich genutzt 

werden, besteht nur dann Versicherungsschutz, wenn das 

Fahrrad durch eine abschließbare Diebstahlsicherung gesichert 

ist. 

A 1-2.1.3    Raub 

Versicherungsschutz besteht, wenn 



 
 

 

a) der Räuber gegen die versicherte Person Gewalt 

anwendet, um deren Widerstand gegen die Wegnahme 

versicherter Sachen auszuschalten oder  

 

b) die versicherte Person versicherte Sachen herausgibt 

oder sie sich wegnehmen lässt, weil der Räuber eine 

Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben androht oder 

 

c) der versicherten Person versicherte Sachen 

weggenommen werden, weil ihre Widerstandskraft 

ausgeschaltet war. 

Der Verlust der Widerstandskraft muss seine Ursache in 

einer Beeinträchtigung des körperlichen Zustands der 

versicherten Person haben. Diese Beeinträchtigung 

muss unmittelbar vor der Wegnahme bestanden haben 

und durch einen Unfall oder eine sonstige nicht 

verschuldete Ursache wie z. B. eine Ohnmacht oder ein 

Herzinfarkt entstanden sein. 

A 1-2.1.4    Plünderung 

Versicherungsschutz besteht, wenn bei einer gewalttätigen 

Demonstration oder durch eine sonstige Handlung zerstört 

wird, bei der die öffentliche Ordnung (teilweise) 

zusammenbricht. Gleiches gilt, wenn das Fahrrad bei einer 

solchen Demonstration bzw. durch eine solche Handlung 

abhandenkommt. 

A 1-2.1.5    Trickdiebstahl 

Versicherungsschutz besteht, wenn versicherte Sachen durch 

einen Trickdiebstahl abhandenkommen. Trickdiebstahl liegt 

vor, wenn eine Person eine versicherte Person täuscht, um 

versicherte Sachen ungehindert an sich nehmen zu können. 

A 1-2.2  Ausschlüsse 

Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden 

a) durch Vergessen, Verlieren, Stehen- oder Liegenlassen 

b) durch Manipulationen des Antriebssystems 

c) durch nicht fachgerechte Ein- oder Umbauten oder 

unsachgemäße Reparaturen 

d) die nicht die Funktion der Sache beeinträchtigen (z. B. 

Schrammen oder Schäden an der Lackierung) 

e) durch Rost oder Oxidation 

f) die der Versicherte oder sein Repräsentant vorsätzlich 

herbeigeführt hat 

g) welche bereits bei Versicherungsbeginn eingetreten 

waren 

A 1-3  Leistungsumfang 

A 1-3.1 Versicherungssumme / Höchstentschädigung 

A 1-3.1.1 Versicherungssumme 

Die Versicherungssumme für das versicherte Fahrrad beträgt 

maximal 10.000 € und dient der Beitragsberechnung. Sie setzt 

sich zusammen aus 

a) dem Händler-Verkaufspreis des Rades und 

b) der fest mit dem Fahrrad verbundenen und zur Funktion 

gehörenden Teile und 

c) dem lose mit dem Rad verbundenen Zubehör, soweit es 

auf dem Händler-Kaufbeleg des zu versichernden 

Fahrrades aufgeführt ist. 

A 1-3.1.2 Höchstentschädigung Fahrrad-Zubehör 

Die Höchstentschädigung für Fahrradzubehör ist je Zubehörteil 

A 1-1.1.2 (Fahrradzubehör) auf 300,00 € begrenzt. Die 

Höchstentschädigung pro Versicherungsfall beträgt für diese 

Sachen maximal 1.000 €. 

A 1-3.1.3 Höchstentschädigung 

Die Höchstentschädigung je Schadenfall ist auf die 

Versicherungssumme gemäß dem Versicherungsschein (A 1-

3.3.1) zuzüglich der Maximalentschädigung für Fahrradzubehör 

(A 1-3.3.3) begrenzt. 

A 1-3.2 Leistungsumfang bei Abhandenkommen 

Der Versicherer erstattet den Wiederbeschaffungswert in 

gleicher Art und Güte im neuwertigen Zustand, maximal die 

vereinbarte Versicherungssumme. 

A 1-3.3 Leistungsumfang bei Beschädigungen 

Der Versicherer erstattet bei einem Teilschaden die 

angefallenen notwendigen Reparaturkosten (Ersatzteile in 

gleicher Art und Güte und Arbeitslohn), die die Verkehrs- und 

Funktionstüchtigkeit wiederherstellen, maximal die 

vereinbarte Versicherungssumme. 

Ist das zur Funktion des Fahrrades dienende Ersatzteil nicht 

mehr verfügbar wird der Totalschaden des Fahrrades 

unterstellt und es erfolgt eine Entschädigung nach A 1-3.6. 

Für Beschädigungen gemäß A 1-2.2 

(Beschädigungen/Reparatur-Schutz) die während der 

Teilnahme von Wettkämpfen entstehen, gilt eine 

Selbstbeteiligung in Höhe von 25 % des Schadens. 

A 1-3.4 Leitungsumfang bei Totalschaden 

Der Versicherer erstattet bei einem Totalschaden den 

Wiederbeschaffungswert in gleicher Art und Güte im 

neuwertigen Zustand unter Abzug eines vorhandenen 

Restwertes, maximal die Versicherungssumme. Ein 

Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen Kosten der 

Reparatur des Fahrrades dessen Wiederbeschaffungswert 

übersteigen. Der Restwert ist der Veräußerungswert des 

Fahrrades im beschädigten oder zerstörten Zustand. 

A 1-3.5  Subsidiarität (Entschädigung aus anderen Verträgen) 

Soweit im Versicherungsfall eine Entschädigung aus anderen 

Versicherungsverträgen beansprucht werden kann, gehen 

diese Leistungsverpflichtungen vor. Dies gilt auch dann, wenn 

in einem dieser Versicherungsverträge ebenfalls eine 

nachrangige Haftung vereinbart ist. 

Wird vom Versicherungsnehmer aus diesem 

Versicherungsvertrag eine Regulierung verlangt, wird der 

Versicherer in Vorleistung treten und den Schadenfall 

bedingungsgemäß regulieren. 

A 1-4  Garantien 

A 1-4.1  Innovationsklausel 

Sind die bei Vertragsabschluss gültigen Bedingungen der 

Produktline Komfort ausschließlich zu Vorteil des 



 
 

 

Versicherungs- nehmers und ohne Mehrbeitrag im Laufe der 

Vertragslaufzeit geändert worden, so gelten die neuen 

Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag. 

Ausgenommen sind beitragspflichtige Zusatzeinschlüsse oder 

Assistanceleistungen, welche nicht durch die ODV 

Versicherung erbracht werden. 

A 1-4.2  Grobe Fahrlässigkeit 

Wird der Schaden durch etwas anderes als durch eine 

Obliegenheitsverletzung herbeigeführt, verzichtet der 

Versicherer auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit. 

A 1-5  Wiederaufgefundene Sachen 

Wird der Verbleib abhandengekommener Sachen ermittelt, so 

hat der Versicherungsnehmer nach Kenntniserlangung dies 

dem Versicherer unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer 

abhandengekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für 

diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, so hat er 

die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem 

Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der 

Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb eines 

Monats nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des 

Versicherers auszuüben. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist 

geht das Wahlrecht auf den Versicherer über. 

Der Versicherer behält es sich vor, ausgetauschte Teile vom 

Fachhändler einzufordern und zu übernehmen. 

A 1-6  Besondere Obliegenheiten 

A 1-6.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 

A 6-1.1 das versicherte Fahrrad jederzeit mit einem verkehrsüblichen 

Schloss zu sichern, wenn es nicht zur Fortbewegung genutzt 

wird. Bei Unterbringung in einem ausschließlich 

selbstgenutzten verschlossenen Gebäude / Raum / Schuppen 

entfällt die Verschlussvorschrift. 

A 6-1.2 das versicherte Fahrrad jederzeit nach Vorgabe des Herstellers 

in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten. 

A 6-1.3 wenn das versicherte Fahrrad keine Rahmennummer hat, 

dieses bei der Polizei, beim Fachhändler oder beim 

Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club e. V. (ADFC) codieren zu 

lassen. 

A 6-1.4 einen höherwertigen Austausch von fest mit dem Fahrrad 

verbundenen und zur Funktion des Fahrrades gehörenden Teile 

dem Versicherer anzuzeigen und in der Versicherungssumme 

zu berücksichtigen. 

A 1-6.2 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Eintritt des 

Versicherungsfalles 

A 1-6.1 dem Versicherer den Schadeneintritt unverzüglich – ggf. auch 

mündlich oder telefonisch – anzuzeigen. 

A 1-6.2 im Schadenfall die Rechnung für das versicherte Fahrrad und 

ggf. fest montierter Anbauteile einzureichen. 

A 1-6.3 bei Schäden durch Diebstahl, Trickdiebstahl, Raub und 

Vandalismus sowie infolge von Brand oder Explosion 

unverzüglich der nächsten zuständigen oder erreichbaren 

Polizeidienststelle anzuzeigen und den Versicherer bei der 

Polizei im Schadenprotokoll anzugeben. 

A 1-6.4 bei Reparaturen aufgrund von Beschädigungen die 

entsprechende Rechnung der Fahrradwerkstatt einzureichen. 

Die Rechnung muss Angaben zum versicherten Fahrrad wie z. 

B. Marke, Typ, Rahmennummer enthalten. 

Bei Reparaturkosten, die voraussichtlich 300 € übersteigen, ist 

dem Versicherer vor Reparaturausführung ein 

Kostenvoranschlag zur Genehmigung vorzulegen. 

Bis zum Abschluss der Schadenregulierung, ist das beschädigte 

Fahrrad bzw. sind die beschädigten, Teile zur Besichtigung 

aufzubewahren. 

A 1-6.5 bei Schäden an einem Fahrrad, das der Versicherungsnehmer 

zum Transport aufgegeben hat, muss der 

Versicherungsnehmer den Schaden unverzüglich dem 

Beförderungsunternehmen melden. Entsprechende 

Bescheinigungen sind dem Versicherer vorzulegen. 

A 1-6.6 muss bei Schäden an Mieträdern den Eigentümer (Name, 

Anschrift und Telefonnummer) der Räder benennen, den 

dazugehörigen Mietvertrag sowie die Zahlungsaufforderung 

des Vermieters einreichen. 

A 1-6.7 dem Versicherer auf Verlangen jede Auskunft in Textform (z. B. 

E-Mail oder Brief) zu erteilen, die zur Feststellung des 

Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht 

des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über 

Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang der 

Entschädigungspflicht zu gestatten. 

A 1-6.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

A 1-6.3.1   Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach A 6-

1 oder A 6-2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der 

Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung 

der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 

in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens 

des Versicherungsnehmers entspricht. 

A 1-6.3.2  Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des 

Versicherungsfalls bestehende Auskunfts- oder 

Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann 

vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den 

Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 

Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge 

hingewiesen hat. 

A 1-6.3.3   Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Obliegenheit 

nicht grob fahrlässig verletzt hat. Dies gilt auch, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 

Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 

Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang 

der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das 

gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit 

arglistig verletzt hat 

A 1-7  Beitragsanpassung 

A 1-7.1 Der Versicherer ist berechtigt, die Tarife für die E-

Bike/Fahradvollkaskoversicherung (Nettobeitrag für einzelne 

Risikoarten, Tarifausprägungen sowie Prämienzuschläge für 

erweiterten Versicherungsschutz) mit sofortiger Wirkung für 

die bestehenden Versicherungsverträge aufgrund der Schaden- 

und Kostenentwicklung anzupassen, um das bei 

Vertragsabschluss vereinbarte Verhältnis von Leistung 



 
 

 

(Gewährung von Versicherungsschutz) und Gegenleistung 

(Zahlung der Versicherungsprämie) wiederherzustellen. Dabei 

hat der Versicherer die anerkannten Grundsätze der 

Versicherungsmathematik und der Versicherungstechnik zu 

berücksichtigen. 

A 1-7.2 Erhöht sich die Prämie aufgrund der Prämienangleichung, ohne 

dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann 

der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb 

eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit 

sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt 

kündigen, in dem die Prämienerhöhung wirksam werden sollte. 

A 1-7.3 Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der 

Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die 

Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen 

Monat vor dem Wirksamwerden der Prämienerhöhung 

zugehen. 



 
 

 

Teil B - Allgemeiner Teil 

Abschnitt B 1 Beginn des Versicherungsschutzes 

B 1.1 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im 

Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt 

vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter 

Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrags. 

B 1.2 Beitragszahlung, Versicherungsperiode 

B 1.2.1 Beitragszahlung 

Je nach Vereinbarung werden die Beiträge entweder durch 

laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, 

jährlich oder als Einmalbeitrag im Voraus gezahlt. 

B 1.2.2 Versicherungsperiode 

Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt auch, wenn 

die vereinbarte Vertragsdauer länger als ein Jahr ist. Ist die 

vereinbarte Vertragsdauer kürzer als ein Jahr, so entspricht die 

Versicherungsperiode der Vertragsdauer. 

B 1.3 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen verspäteter 

Zahlung oder Nichtzahlung 

B 1.3.1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags 

Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach dem 

Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein 

angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. Dies gilt 

unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts. 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor 

Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag 

unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in 

Absatz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der 

Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung veranlasst ist. 

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des 

Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, 

ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat 

nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. 

B 1.3.2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig nach B 

1.3.1 gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag 

zurücktreten, solange die Zahlung nicht veranlasst ist. 

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der 

Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

B 1.3.3    Leistungsfreiheit des Versicherers 

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 

Beitrag nicht rechtzeitig nach B 1.3.1 zahlt, so ist der 

Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrags eingetretenen 

Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet. 

Voraussetzung ist, dass er den Versicherungsnehmer durch 

gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 

Brief) oder durch einen auffälligen Hinweis im 

Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung 

des Beitrags aufmerksam gemacht hat. 

Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der 

Versicherungsnehmer die Nichtzahlung zu vertreten hat. 

B 1.4 Folgebeitrag 

B 1.4.1 Fälligkeit 

Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten 

Zahlungsweise jeweils zu Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- 

oder Jahresbeginn oder zu einem anderen vereinbarten 

Zeitpunkt fällig. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit veranlasst 

wird. 

B 1.4.2    Verzug und Schadensersatz 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 

Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug. Dies gilt nur, 

wenn er die verspätete Zahlung zu vertreten hat. 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines 

Folgebeitrags in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz 

des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu 

verlangen. 

B 1.4.3   Mahnung 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 

Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in 

Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zahlung 

auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung). Die 

Zahlungsfrist muss mindestens zwei Wochen ab Zugang der 

Zahlungsaufforderung betragen. 

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag 

die rückständigen Beträge des Beitrags sowie der Zinsen und 

Kosten im Einzelnen beziffert und auf die Rechtsfolgen 

(Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht) hinweist. 

B 1.4.4    Leistungsfreiheit nach Mahnung 

Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist 

ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei 

Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrags 

oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer 

von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

B 1.4.5    Kündigung nach Mahnung 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten 

Beträge in Verzug, kann der Versicherer nach Ablauf der in der 

Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung 

einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen. 

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist 

verbunden werden. Mit Fristablauf wird die Kündigung 

wirksam, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt 

mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der 

Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich 

hinzuweisen. 

B 1.4.6    Zahlung des Beitrags nach Kündigung 

Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb 

eines Monats nach der Kündigung veranlasst wird. Wenn die 

Kündigung mit der Zahlungsfrist verbunden worden ist, wird sie 

unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach 

Fristablauf veranlasst wird. 

Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach B 1.4.4 bleibt bis zur 

Zahlung bestehen. 

B 1.5 Lastschriftverfahren 



 
 

 

B 1.5.1    Pflichten des Versicherungsnehmers 

Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren 

vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum 

Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende 

Deckung des Kontos zu sorgen. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des 

Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen 

werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie 

unverzüglich nach einer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 

Brief) abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers 

erfolgt. 

B 1.5.2    Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug 

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder 

mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, 

nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer 

berechtigt, das SEPA-Lastschriftmandat in Textform (z. B. E-

Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen. 

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass 

der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den ausstehenden 

Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln. 

Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren für 

fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem 

Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 

B 1.6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

B 1.6.1    Allgemeiner Grundsatz 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem Versicherer 

nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem Zeitraum entspricht, 

in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. 

B 1.6.2     Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, 

Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse 

B 1.6.2.1   Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung 

innerhalb von 14 Tagen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit 

nach Zugang der Widerrufser klärung entfallenden Teil der 

Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer 

in der Widerrufsbelehrung auf das Widerrufsrecht, die 

Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag 

hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, 

dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist 

beginnt. 

Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der 

Versicherer zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr 

gezahlten Beitrag zu erstatten. Dies gilt nicht, wenn der 

Versicherungsnehmer Leistungen aus dem 

Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat. 

B 1.6.2.2    Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorvertraglichen 

Anzeigepflicht vom Versicherungsvertrag zurück, so steht ihm 

der Beitrag bis zum Zugang der Rücktrittserklärung zu. 

Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des Versicherers 

beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag nicht 

rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine 

angemessene Geschäftsgebühr zu. 

B 1.6.2.3  Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung des 

Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht 

dem Versicherer der Beitrag bis zum Zugang der 

Anfechtungserklärung zu. 

B 1.6.2.4  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 

Versicherung vollständig und dauerhaft weg, steht dem 

Versicherer der Beitrag zu, den er hätte beanspruchen können, 

wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt 

worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des 

Interesses Kenntnis erlangt hat. 

B 1.6.2.5  Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags 

verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der 

Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer 

Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein 

anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der 

Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr 

verlangen. 

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse 

in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen 

Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem 

Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem 

Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 

Umständen Kenntnis erlangt. 

Abschnitt B 2 Dauer und Ende des Vertrags, Kündigung 

B 2.1 Dauer und Ende des Vertrags 

B 2.1.1    Vertragsdauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen 

Zeitraum abgeschlossen. 

B 2.1.2    Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert 

sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er verlängert sich nicht, 

wenn einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor 

dem Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit eine Kündigung 

zugegangen ist. 

B 2.1.3    Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 

Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne das es einer 

Kündigung bedarf. 

B 2.1.4    Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der 

Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des dritten 

Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen; die 

Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor 

dem Ablauf des jeweiligen Jahres zugegangen sein. 

B 2.1.5    Wegfall des versicherten Interesses 

Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der 

Versicherung vollständig und dauerhaft weg, endet der Vertrag 

bezüglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, zu dem der 

Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt. 

B 2.2 Kündigung nach Versicherungsfall 

B 2.2.1    Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der 

Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die 

Kündigung ist in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu 

erklären. Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats 

seit dem Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung 

zulässig. 



 
 

 

B 2.2.2    Kündigung durch Versicherungsnehmer 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung mit 

ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 

Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 

Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch 

zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 

B 2.2.3    Kündigung durch Versicherer 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem 

Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

Abschnitt B 3 Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten 

B 3.1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines 

Vertreters bis zum Vertragsschluss 

B 3.1.1     Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 

gefahrerhebliche Umstände 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 

Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 

Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in 

Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt hat und die 

für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag 

mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Diese Anzeigepflicht 

gilt auch dann, wenn der Versicherer dem 

Versicherungsnehmer nach seiner Vertragserklärung, aber vor 

der Vertragsannahme Fragen im Sinn von Satz 1 in Textform 

stellt. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des 

Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der 

Anwendung von Absatz 1 und B 3.1.2 sowohl die Kenntnis und 

die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist 

des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 

Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die 

Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 

worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem 

Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 

Last fällt. 

B 3.1.2    Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

B 3.1.2.1    Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B 

3.1.1 Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. 

Im Fall des Rücktritts besteht auch für die Vergangenheit kein 

Versicherungsschutz. 

Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass er die unrichtigen oder 

unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob 

fahrlässig gemacht hat. 

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger 

Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 

Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu 

gleichen oder anderen Bedingungen geschlossen hätte. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles 

zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn 

der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig 

oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des 

Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang 

der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber 

kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die 

Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 

B 3.1.2.2   Kündigung 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B 

3.1.1 Absatz 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der 

Versicherer den Vertrag kündigen. Das Kündigungsrecht ist 

ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 

dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 

angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen 

geschlossen hätte. 

B 3.1.2.3   Vertragsänderung 

Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B 3.1.1 

Absatz 1 nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei 

Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag 

auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die 

anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers 

rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom 

Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung 

werden die anderen Bedingungen ab der laufenden 

Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr 

als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die 

Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so 

kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 

Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 

Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung hat der 

Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen 

Kündigungsrecht hinzuweisen. 

B 3.1.3    Frist und Form für die Ausübung der Rechte des Versicherers 

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 

Vertragsänderung muss der Versicherer innerhalb eines 

Monats schriftlich geltend machen. Dabei hat er die Umstände 

anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt. Zur Begründung 

kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines 

Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die 

Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 

von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände 

Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte 

Recht begründen. 

B 3.1.4    Hinweispflicht des Versicherers 

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 

Vertragsänderung stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den 

Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 

Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf die Folgen der 

Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 

B 3.1.5    Ausschluss von Rechten des Versicherers 

Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Rücktritt, zur 

Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn er 

den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit 

der Anzeige kannte. 

B 3.1.6    Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 

Täuschung anzufechten, bleibt bestehen. 

B 3.1.7    Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündigung und 

zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren 



 
 

 

nach Vertragsschluss. Diese Rechte erlöschen nicht für 

Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. 

Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer 

oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig 

verletzt hat. 

B 3.2 Gefahrerhöhung 

B 3.2.1    Begriff der Gefahrerhöhung 

B 3.2.1.1  Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der 

Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich 

vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt 

des Versicherungsfalles oder eine Vergrößerung des Schadens 

oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers 

wahrscheinlicher wird. 

B 3.2.1.2   Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – 

vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, 

nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat. 

B 3.2.1.3   Eine Gefahrerhöhung nach B 3.2.1.1 liegt nicht vor, wenn sich 

die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den 

Umständen als mitversichert gelten soll. 

B 3.2.2   Pflichten des Versicherungsnehmers 

B 3.2.2.1 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der 

Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des 

Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren 

Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

B 3.2.2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne 

vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung 

vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem 

Versicherer unverzüglich anzeigen. 

B 3.2.2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner 

Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss 

der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich 

anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat. 

B 3.2.3 Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer 

B 3.2.3.1   Kündigungsrecht 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach B 

3.2.2.1, kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, 

wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich 

oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der 

Versicherungsnehmer zu beweisen. 

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der 

Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 

kündigen. 

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach 

B 3.2.2.2 und B 3.2.2.3 bekannt, kann er den Vertrag unter 

Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

B 3.2.3.2   Vertragsänderung 

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der 

Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen 

entsprechenden erhöhten Beitrag verlangen oder die 

Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen. 

Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr 

als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung 

der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer 

den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 

Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist 

kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den 

Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht 

hinzuweisen. 

B 3.2.4    Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder 

Vertragsanpassung nach B 3.2.3 erlöschen, wenn diese nicht 

innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der 

Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand 

wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden 

hat. 

B 3.2.5    Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

B 3.2.5.1  Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so 

ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der 

Versicherungsnehmer seine Pflichten nach B 3.2.2.1 vorsätzlich 

verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten 

grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 

in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens 

des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen 

einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu 

beweisen. 

B 3.2.5.2   Nach einer Gefahrerhöhung nach B 3.2.2.2 und B 3.2.2.3 ist der 

Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als einen 

Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem 

Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn 

der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich 

verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob 

fahrlässig verletzt, so gilt B 3.2.5.1 Satz 2 und 3 entsprechend. 

Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn 

ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die 

Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war. 

B 3.2.5.3   Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

a) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 

Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des 

Versicherungsfalles oder den Umfang der 

Leistungspflicht war oder 

b) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die 

Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und 

eine Kündigung nicht erfolgt war oder 

c) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem 

Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen 

Geschäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten Beitrag 

verlangt. 

B 3.3 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

B 3.3.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

B 3.3.1.1 Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der 

Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu 

erfüllen hat, sind: 

a) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie 

vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften; 

b) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten 

Obliegenheiten. B 3.3.1.2 Rechtsfolgen 

Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 

fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des 

Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, 



 
 

 

so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er 

von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos 

kündigen. 

Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Obliegenheit 

weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. 

B 3.3.2    Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles 

Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des 

Versicherungsfalles folgende Obliegenheiten zu erfüllen: 

B 3.3.2.1  Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 

Schadens zu sorgen. Dabei hat der Versicherungsnehmer 

Weisungen des Versicherers, soweit für ihn zumutbar, zu 

befolgen sowie Weisungen – ggf. auch mündlich oder 

telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten. 

Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte 

Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der 

Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu 

handeln. 

B 3.3.2.2   zusätzlich zu B 3.3.2.1 gilt: 

Der Versicherungsnehmer hat 

a) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von 

ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch 

mündlich oder telefonisch – anzuzeigen; 

b) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum 

unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 

c) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein 

Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen 

einzureichen; 

d) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die 

Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den 

Versicherer freigegeben worden sind. Sind 

Veränderungen unumgänglich, sind das Schadenbild 

nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und 

die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch 

den Versicherer aufzubewahren; 

e) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede 

Auskunft in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu 

erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder 

des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers 

erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache 

und Höhe des Schadens und über den Umfang der 

Entschädigungspflicht zu gestatten; 

f) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, 

deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden 

kann. 

g) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des 

Versicherers einem anderen als dem 

Versicherungsnehmer zu, so hat dieser die 

Obliegenheiten nach B 3.3.2.1 und B 3.3.2.2 ebenfalls zu 

erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und 

rechtlichen Umständen möglich ist. 

B 3.3.3    Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

B 3.3.3.1  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach B 

3.3.1 oder B 3.3.2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der 

Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung 

der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 

in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens 

des Versicherungsnehmers entspricht. 

B 3.3.3.2  Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des 

Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder 

Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann 

vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den 

Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 

Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge 

hingewiesen hat. 

B 3.3.3.3   Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Obliegenheit 

nicht grob fahrlässig verletzt hat. Dies gilt auch, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 

Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 

Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang 

der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das 

gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit 

arglistig verletzt hat. 

Abschnitt B 4 Weitere Regelungen 

B 4.1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung 

B 4.1.1    Anzeigepflicht 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 

Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere 

Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind 

der andere Versicherer und die Versicherungssumme 

anzugeben. 

B 4.1.2    Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nach B 

4.1.1. vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter 

den in B 3.3 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung 

berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor 

Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen 

Versicherung erlangt hat. 

B 4.1.3    Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen 

dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die 

Versicherungssummen zusammen den 

Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen 

die Summe der Entschädigungen, die von jedem 

Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu 

zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine 

Mehrfachversicherung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 

verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, 

dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrag obliegt; der 

Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr 

als den Betrag des ihm entstandenen Schadens 

verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge 

bei demselben Versicherer bestehen. 

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte 

aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für 

denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus 

dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die 

Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher 

ist, als wenn der Gesamtbetrag der 

Versicherungssummen, aus denen die Beiträge errechnet 



 
 

 

wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden 

wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen 

ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen 

Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu 

leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der 

Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung 

gegeben worden wäre. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine 

Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich 

dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 

verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene 

Vertrag nichtig. 

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt 

zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 

Umständen Kenntnis erlangt. 

B 4.1.4    Beseitigung der Mehrfachversicherung 

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die 

Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von 

dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, 

kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag 

aufgehoben oder die Versicherungssumme unter 

verhältnismäßiger Minderung des Beitrags auf den 

Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere 

Versicherung nicht gedeckt ist. 

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der 

Versicherungssumme und Anpassung des Beitrags 

werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung 

dem Versicherer zugeht. 

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die 

Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach 

Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der 

Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die 

mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im 

Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann 

der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige 

Herabsetzung der Versicherungssummen und der 

Beiträge verlangen. 

B 4.2 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung 

B 4.2.1   Form, zuständige Stelle 

Die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, 

die den Versicherungsvertrag betreffen und die unmittelbar 

gegenüber dem Versicherer erfolgen, sind in Textform (z. B. E-

Mail, Telefax oder Brief) abzugeben. Dies gilt nicht, soweit 

gesetzlich Schriftform oder in diesem Vertrag etwas anderes 

bestimmt ist. 

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des 

Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen 

Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. 

Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen 

und Anzeigen bleiben bestehen. 

B 4.2.2     Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensänderung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift 

dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 

Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber 

abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes 

an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung 

gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. 

Dies gilt entsprechend für den Fall einer dem Versicherer nicht 

angezeigten Namensänderung des Versicherungsnehmers. 

B 4.2.3    Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung 

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der 

Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei 

einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die 

Bestimmungen nach B 4.2.2 entsprechend Anwendung. 

B 4.3 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

B 4.3.1    Erklärungen des Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 

Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen 

entgegenzunehmen betreffend 

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines 

Versicherungsvertrages; 

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 

dessen Beendigung; 

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 

Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses. 

B 4.3.2    Erklärungen des Versicherers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 

Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren 

Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln. 

B 4.3.3    Zahlungen an den Versicherungsvertreter 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen 

anzunehmen, die der Versicherungsnehmer im 

Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines 

Versicherungsvertrags an ihn leistet. Eine Beschränkung dieser 

Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich 

gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der 

Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht 

kannte. 

B 4.4 Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 

Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in 

dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den 

Anspruch begründenden Umständen und der Person des 

Schuldners Kenntnis erlangt. Die grob fahrlässige Unkenntnis 

steht der Kenntnis gleich. 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 

Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung 

der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform 

(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) mitgeteilten Entscheidung des 

Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit. 

Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen 

Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

B 4.5 Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände 

Treten Meinungsverschiedenheiten zwischen dem 

Versicherungsnehmer und dem Versicherer auf, kann sich der 

Versicherungsnehmer jederzeit an die Beschwerdestelle des 

Versicherers wenden: 

GVO Versicherung 

Beschwerdemanagement 



 
 

 

GVO-Platz 1 

26160 Bad Zwischenahn 

Telefon: 04403 60 22 103 

Fax: 04403 60 22 5103 

E-Mail: daniela.mueller@g-v-o.de 

Außerdem stehen dem Versicherungsnehmer insbesondere folgende weitere 

Beschwerdemöglichkeiten zu: 

B 4.5.1 Versicherungsombudsmann 

Wenn es sich beim Versicherungsnehmer um einen 

Verbraucher oder um eine Person handelt, die sich in 

verbraucherähnlicher 

Lage befindet, gilt: 

Bei Streitigkeiten in Versicherungsangelegenheiten kann sich 

der Versicherungsnehmer an den Ombudsmann für 

Versicherungen wenden. 

Versicherungsombudsmann e.V. 

Postfach 080632 

10006 Berlin 

Telefon: 0800 3696000 

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

Internet: www.versicherungsombudsmann.de 

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige 

und kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Der Versicherer 

hat 

sich verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 

Versicherungsnehmer, die diesen Vertrag online (z. B. über 

eine Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen haben, können 

sich mit ihrer Beschwerde auch online an die Plattform 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. Ihre 

Beschwerde wird dann über diese Plattform an den 

Versicherungsombudsmann weitergeleitet. 

B 4.5.2   Versicherungsaufsicht 

Wenn der Versicherungsnehmer mit der Betreuung des 

Versicherers nicht zufrieden ist oder 

Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung 

auftreten, kann er sich auch an die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht wenden. Der Versicherer 

unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht. 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

Sektor Versicherungsaufsicht Graurheindorfer Straße 108 

53117 Bonn 

Telefon: 0800 2 100 500 

E-Mail: poststelle@bafin.de 

Internet: https://www.bafin.de 

Hinweis: Die BaFin ist keine Schiedsstelle und kann einzelne 

Streitfälle nicht verbindlich entscheiden. 

B 4.5.3    Rechtsweg 

Es besteht zudem die Möglichkeit, den Rechtsweg zu 

beschreiten. 

B 4.5.3.1    Örtlich zuständiges Gericht für Klagen gegen den Versicherer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 

Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach 

dem Sitz des Versicherers oder seiner für den 

Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der 

Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Sitz, 

den Sitz seiner Niederlassung oder seinen Wohnsitz oder, in 

Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt 

hat. 

Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss 

seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung, seinen Wohnsitz 

oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte des Staates 

zuständig, in dem der Versicherer seinen Sitz hat. 

B 4.5.3.2    Örtlich zuständiges Gericht für Klagen gegen 

Versicherungsnehmer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 

Versicherungsnehmer bestimmt sich die gerichtliche 

Zuständigkeit nach dem Sitz, dem Sitz der Niederlassung oder 

dem Wohnsitz des Versicherungsnehmers; fehlt ein solcher, 

nach seinem gewöhnlichen Aufenthalt. 

Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt 

der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die 

gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem 

Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach 

dem Sitz des Versicherers oder seiner für den 

Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

B 4.6 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

B 4.7 Embargobestimmung 

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen 

– Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf 

die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, 

Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der 

Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland 

entgegenstehen. 

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen 

bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit 

dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der 

Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. 

B 4.8 Überversicherung 

Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten 

Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch 

der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der 

Überversicherung die Versicherungssumme mit sofortiger 

Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des 

Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe des Beitrags der 

Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet haben 

würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt 

geschlossen worden wäre. 
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Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der 

Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 

Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem 

Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem 

er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis 

erlangt. 

B 4.9 Versicherung für fremde Rechnung 

B 4.9.1    Rechte aus dem Vertrag 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im 

eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) 

schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht 

nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem 

Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den 

Versicherungsschein besitzt. 

B 4.9.2    Zahlung der Entschädigung 

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den 

Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der 

Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte 

kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des 

Versicherungsnehmers verlangen. 

B 4.9.3    Kenntnis und Verhalten 

B 4.9.3.1   Soweit die Kenntnis und das Verhalten des 

Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind 

bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis 

und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. 

Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und 

des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer 

für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des 

Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte 

Repräsentant des Versicherungsnehmers ist. 

B 4.9.3.2 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der 

Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm 

eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers 

nicht möglich oder nicht zumutbar war. 

B 4.9.3.3 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn 

der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des 

Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber 

informiert hat. 

B 4.10 Aufwendungsersatz 

B 4.10.1    Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens 

B 4.10.1.1   Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der 

Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den 

Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens 

für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des 

Versicherers macht. 

B 4.10.1.2  Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen 

unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden 

oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der 

Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese 

Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven 

Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich 

waren oder die Aufwendungen auf Weisung des Versicherers 

erfolgten. 

B 4.10.1.3  Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er 

auch den Aufwendungsersatz nach B 4.10.1.1 und B 4.10.1.2 

entsprechend kürzen; dies gilt jedoch nicht, soweit 

Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 

B 4.10.1.4  Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige 

Entschädigung betragen zusammen höchstens die 

Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch 

nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers 

entstanden sind. 

B 4.10.1.5   Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß B 

4.10.1.1 erforderlichen Betrag auf Verlangen des 

Versicherungsnehmers vorzuschießen. 

B 4.10.1.6   Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der 

Feuerwehr oder anderer Institutionen, wenn diese Leistungen 

im öffentlichen Interesse kostenfrei zu erbringen sind. 

B 4.10.2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 

B 4.10.2.1 Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten 

für die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu 

ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen nach 

geboten waren. 

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder 

Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er 

zur 

Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer 

aufgefordert wurde. 

B 4.10.2.2   Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er 

auch den Kostenersatz nach B 4.10.2.1 entsprechend kürzen. 

B 4.11     Übergang von Ersatzansprüchen 

B 4.11.1   Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 

einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer 

über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. 

Der Übergang kann nicht zum Nachteil des 

Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. 

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 

gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in 

häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend 

gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden 

vorsätzlich verursacht. 

B 4.11.2    Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein 

zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter 

Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu 

wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den 

Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 

soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt der 

Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der 

Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er 

infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im 

Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der 

Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 

des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 

Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen 

einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

B 4.12     Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 



 
 

 

B 4.12.1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des 

Versicherungsfalles 

B 4.12.1.1 Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 

vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der 

Entschädigungspflicht frei. 

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges 

Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des 

Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche 

Herbeiführung des Schadens als bewiesen. 

B 4.12.1.2 Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig 

herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 

einem der Schwere des Verschuldens des 

Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

B 4.12.2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles 

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn 

der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über 

Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung 

von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht. 

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 

rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer 

wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten 

die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 

B 4.13 Repräsentanten 

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das 

Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen. 
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